
Stand: Januar 2011

Zuchtprogramme/Zuchtstrategien

I.    Allgemeines/Grundsätzliches

1. Rassehunde-Zuchtvereine sind verpflichtet, zur Bekämpfung gehäuft auftretender erblicher

Defekte und Krankheiten Zuchtprogramme mit wissenschaftlicher Begleitung aufzustellen und

diese mit Hilfe geeigneter Strategien umzusetzen. Sie haben dafür zu sorgen, dass die

entsprechenden Zuchtprogramme von ihren Züchtern befolgt werden.

2. Ergreift ein betroffener Rassehunde-Zuchtverein keine geeigneten Bekämpfungsmaßnahmen,

so kann der VDH–Vorstand unter Beteiligung des VDH–Zuchtausschusses und des

Wissenschaftlichen Beirates des VDH nach Anhörung des betroffenen Vereins diesem die

entsprechenden Weisungen erteilen.

3. Rassehunde-Zuchtvereine haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Mitglieder und Züchter sich

mit der Weitergabe von erhobenen relevanten Daten (Auswertungen) einverstanden erklären.

4. Die Zuchtwertschätzung ist ein geeignetes Mittel zur Bekämpfung erblicher Defekte, sofern die

Informationsdichte ausreichend ist.

5. Sind für erbliche genetische Defekte und Krankheiten DNA-Tests verfügbar, so ist zu prüfen,

inwieweit diese als Grundlage der Bekämpfungsmaßnahmen eingesetzt werden können. Liegt

das Defektgen heterozygot vor (Anlageträger), sollten diese Hunde nicht von der Zucht

ausgeschlossen werden. Es muss allerdings gewährleistet werden, dass ihre Zuchtpartner

bezüglich des Defektes homozygot unbelastet sind. Homozygot belastete Hunde

(Merkmalsträger) dürfen zur Zucht eingesetzt werden, wenn aus züchterischer Sicht ihr

Zuchteinsatz wertvoll und wissenschaftlich vertretbar ist.

6. Sind untersuchende oder auswertende Personen (Tierärzte) selbst Züchter oder

Deckrüdenbesitzer, dürfen sie ihre eigenen Hunde bzw. von in Hausgemeinschaft lebenden

Personen und/oder von ihnen gezüchtete Hunde nicht selbst untersuchen und/oder befunden.

7. Werden einzelne Rassen von mehreren Rassehunde-Zuchtvereinen betreut, sollten sich die

einzelnen Vereine bei einer zentralen Begutachtung zur Vergleichbarkeit der Auswertungen

möglichst auf dieselbe Auswertungsstelle einigen.

8. Für die Zuchtzulassung erforderliche Untersuchungen sollten den Rassehunde-Zuchtvereinen

vor der Zuchtzulassungsprüfung vorliegen. Die Gesundheit eines Hundes ist ein wesentlicher

Teil seiner Zuchtzulassung.

9. Soweit sich für einzelne Fachgebiete Vereinigungen innerhalb der Tierärzteschaft gebildet

haben, [zum Beispiel das Collegium Cardiologicum (CC e.V.), die Gesellschaft für Diagnostik

genetisch bedingter Augenerkrankungen bei Tieren e.V. (Dortmunder Kreis – DOK) oder die

Gesellschaft für Röntgendiagnostik genetisch beeinflusster Skeletterkrankungen bei Kleintieren

e. V. (GRSK vormals Hohenheimer Kreis)], wird dies vom VDH ausdrücklich begrüßt. Die

organisierten, auf Dauer angelegten Fortbildungsmöglichkeiten sind derzeit Garant für eine

hohe Aussagekraft von Untersuchungs- und Auswertungsergebnissen sowie deren

systematischer Erfassung. Die Prüfung, Aus- und Fortbildung der Mitglieder der einzelnen

Vereinigungen führt dauerhaft zur Qualitätssicherung.

Die auf diese Weise innerhalb der jeweiligen Vereinigung gesicherte Vergleichbarkeit von

Untersuchungsergebnissen und Gutachten, die systematische Erfassung und Sammlung der

relevanten Daten und die daraus resultierenden Auswertungsmöglichkeiten sind unerlässliche

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bekämpfung erblicher Defekte.

Deshalb ist Mitgliedern der genannten Vereinigungen der Vorrang bei Untersuchungen und

Auswertungen zu geben.

10. Soweit die Bestellung eines Gutachters durch Beschluss des VDH erfolgt, trägt dieser dafür

Sorge, dass der Gutachter oder die Organisation, der er angehört, allgemeine – nicht

individuelle – rassespezifische Auswertungsergebnisse (Statistiken) bei Bedarf dem einzelnen

Rassehunde-Zuchtverein zur Verfügung stellt. Rassehunde-Zuchtvereine, die die notwendigen

medizinischen Untersuchungen (Augen, Herz, etc.) nicht von Tierärzten, die sich in einer
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entsprechenden Vereinigung (DOK, CC, etc.) zusammengeschlossen haben, vornehmen lassen,

haben dafür Sorge zu tragen, dass die allgemeinen rassespezifischen Auswertungsergebnisse

bei Bedarf dem VDH zur wissenschaftlichen Auswertung und Vergleichbarkeit zugänglich

sind.

Ist der VDH Sammelstelle für Auswertungsergebnisse, kann er auf entsprechende Anforderung

Auswertungen der Untersuchungsergebnisse zu einzelnen Rassen zur Verfügung stellen.

II Bekämpfung erblich bedingter Augenerkrankungen

1. Rassehunde-Zuchtvereine, in deren Zuchtbestand Augenerkrankungen vorkommen, die

zuchthygienische Maßnahmen erfordern, sind zur Erstellung von verbindlichen Untersuchungs-

und Bekämpfungsprogrammen verpflichtet.

2. Rassehunde-Zuchtvereine dürfen hinsichtlich der Hunde aus ihrem Zuchtbestand nur

Untersuchungsergebnisse von einem Tierarzt anerkennen, der Mitglied des „Dortmunder Kreis

–DOK– Gesellschaft für Diagnostik genetisch bedingter Augenerkrankungen bei Tieren e.V.“

ist, oder von vergleichbar qualifizierten Fachtierärzten. Bei den Mitgliedern des DOK erfolgen

Ausbildung und Prüfung sowie Untersuchungen anhand festgelegten Kriterien und

Qualitätssicherungen nach europäischem Standard und werden entsprechend europaweit vom

European College of Veterinary Ophtalmologists (ECVO) anerkannt.

3. Auf dem Untersuchungsbogen ist zu bestätigen, dass der Untersucher die Identität des Hundes

anhand der Angaben in der vorzulegenden Original–Ahnentafel überprüft hat und die

Kennzeichnung mit den Angaben übereinstimmt. Befunde von DNA–Untersuchungen,

Korrekturoperationen an Augen und Augenlidern sowie vorangegangene Untersuchungen auf

erbliche Augenerkrankungen sind vom Züchter / Halter mitzuteilen und werden vom Tierarzt

eingetragen. Eine gekennzeichnete Durchschrift des ausgefüllten Bewertungsbogens muss vom

Untersucher der nationalen Erfassungsstelle des DOK (soweit der Rassehunde-Zuchtverein die

Auswertung über den DOK vornehmen lässt) und dem angegebenen Rassehunde-Zuchtverein

per Post oder elektronisch übermittelt werden.

4. Wird bei einem Hund eine zuchtausschließende Augenerkrankung festgestellt, kann der

Hundehalter ein Obergutachten beantragen. Das Ergebnis des Obergutachtens ist verbindlich.

Das Verfahren für die Anrufung und Durchführung des Obergutachtens hat der Rassehunde-

Zuchtverein zu regeln.

Es wird empfohlen, als Obergutachter möglichst Angehörige einer Universitätsklinik oder

Hochschule vorzusehen.

5. Rassehunde-Zuchtvereine können auf Anfrage beim DOK (soweit der Rassehunde-Zuchtverein

die Auswertung über den DOK vornehmen lässt) die (pauschalen – nicht individuellen)

Untersuchungsergebnisse der von ihnen betreuten Rassen erhalten.

6. Grundsätzlich sind Hunde von der Zucht auszuschließen, die einen positiven Befund für

Katarakt, PRA, Entropium, Ektropium, Glaukom oder andere, die Lebensqualität stark

einschränkende, erbliche Augenerkrankungen aufweisen.

II Bekämpfung der Hüftgelenksdysplasie (HD)

1. Rassehunde-Zuchtvereine, in deren Zuchtbestand Hüftgelenksdysplasie (HD) vorkommt, die

zuchthygienische Maßnahmen erfordert, sind zur Erstellung von verbindlichen Untersuchungs-

und Bekämpfungsprogrammen verpflichtet

2. Der Begriff „Hüftgelenksdysplasie“ (HD) umfasst die erbliche Erkrankung des Hüftgelenks.

3. Die Auswertung erfolgt nach unterschiedlicher Graduierung in HD–Frei (A), HD–Verdacht (B),

HD–Leicht (C), HD–Mittel (D) und HD–Schwer (E). Es wird empfohlen, die internationale

Bezeichnung nach Buchstaben – „litera“ – zu verwenden.

4. Die Rassehunde-Zuchtvereine entscheiden, ob bei der Auswertung die Hüfte im Ganzen oder

nach den Seiten „links“ – „rechts“ unterschieden erfolgt.
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5. Zur Begutachtung der Hüftgelenksdysplasie (Auswertung der Röntgenaufnahmen) sind nur

Mitglieder der „Gesellschaft für Röntgendiagnostik genetisch beeinflusster Skeletter-

krankungen bei Kleintieren e. V.“ (GRSK) zugelassen.

6. Rassehunde-Zuchtvereine haben die nachfolgenden Grundregeln zu beachten:

Der vom Züchter / Halter gewählte Röntgentierarzt darf seine Eintragungen nur in den beim

VDH erhältlichen oder von der GRSK zur Verfügung gestellten oder in einen inhaltsgleichen,

vereinseigenen Bewertungsbogen eintragen. Auf diesem Bewertungsbogen hat der

Röntgentierarzt zu bestätigen, dass

a) er zugunsten des jeweiligen Rassehunde-Zuchtvereins auf etwaige Urheberrechtsansprüche

an den Röntgenaufnahmen verzichtet,

b) er die Identität des Hundes überprüft hat,

c) er den Hund für die Erstellung der Aufnahmen bis zur vollständigen Muskelrelaxation

ausreichend sediert oder anästhesiert hat und

d) keine unerlaubten Techniken angewendet wurden, die den Sitz der Femurköpfe in der

Hüftpfanne verbessern.

e) Der Eigentümer des Hundes versichert, dass keine Operationen oder Manipulationen

vorgenommen wurden, die geeignet sind, die Darstellung der Hüftgelenke zu beeinflussen.

(Der Eigentümer muss dies auf dem Bewertungsbogen schriftlich bestätigen)

7. Das Mindestalter der Hunde für die Erstellung von Röntgenaufnahmen legt der Rassehunde-

Zuchtverein fest. Es muss mindestens 12 Monate betragen. Für großwüchsige – spätreife –

Rassen wird empfohlen, ein höheres Mindestalter festzulegen. Auf die Empfehlungen der

wissenschaftlichen Kommission der F.C.I. wird hingewiesen.

8. 
a) Die Bestellung und Abberufung eines Gutachters erfolgt auf Antrag des Rassehunde-

Zuchtvereins durch den VDH.

b) Es kann immer nur ein Gutachter für einen Rassehunde-Zuchtverein tätig sein.

c) Die Abberufung muss erfolgen, wenn die geforderten Voraussetzungen nicht mehr

gegeben sind. Eine Abberufung kann auf begründeten Antrag des Rassehunde-

Zuchtvereins nach Anhörung der GRSK und des betroffenen Gutachters erfolgen.

Zuständig für die Abberufung ist der VDH. Gleiches gilt für einen angestrebten

Gutachterwechsel.

d) Betreuen mehrere Rassehunde-Zuchtvereine dieselbe Rasse, ist eine Einigung auf einen

Gutachter anzustreben.

e) Betreut ein Rassehunde-Zuchtverein mehrere Rassen mit „Röntgenpflicht“, kann nur ein

Gutachter für alle Rassen berufen werden.

9. Gegen ein Gutachten kann Einspruch erhoben werden.

10. Rassehunde-Zuchtvereine müssen verbindliche Regelungen für die Erstellung eines

Obergutachtens treffen.

Es ist festzulegen, dass

a) der Antragsteller (Hundehalter) schriftlich erklärt, dass er das beantragte Obergutachten

als verbindlich endgültig anerkennt,

b) dem Antrag die Erstaufnahme(n) sowie zwei Neuaufnahmen in Position 1 und 2

beizufügen sind.

Diese Aufnahmen müssen in einer deutschen veterinärmedizinischen Universitäts- oder

Hochschulklinik angefertigt sein.

Zu Obergutachtern können nur Angehörige einer veterinärmedizinischen Universitäts- oder

Hochschulklinik sowie von der GRSK besonders benannte Tierärzte benannt werden.

Für jede Rasse sollte nur ein Obergutachter bestellt werden. Für das Bestellungsverfahren gilt

III. Absatz 7 analog.

Es wird den Rassehunde-Zuchtvereinen empfohlen, die Einholung eines Obergutachtens von

der Zahlung eines Kostenvorschusses abhängig zu machen.
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11. Rassehunde-Zuchtvereine sollten dafür Sorge tragen, dass die einzelnen Röntgenbilder nach

Auswertung in das Eigentum des Vereins übergehen und dort archiviert werden, und festlegen,

dass die Unterlagen für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden können.

12. Eine Zuchtverwendung von Hunden mit HD–Grad Mittel (D) oder Schwer (E) ist untersagt.

13. Hunde mit HD–Grad Leicht dürfen nicht mit Hunden, die ebenfalls HD–Grad Leicht aufweisen,

verpaart werden. Ausnahmen sind nur mit Genehmigung des VDH aufgrund eines

entsprechenden begründeten Antrags (Zuchtprogramm mit wissenschaftlicher Begleitung und

Darstellung der Population/Zuchtbasis) des Rassehunde-Zuchtvereins möglich.

IV. Bekämpfung der Ellenbogendysplasie ( ED )

1. Rassehunde-Zuchtvereine, in deren Zuchtbestand Ellenbogendysplasie (ED) vorkommt, die

zuchthygienische Maßnahmen erfordert, sind zur Erstellung von verbindlichen Untersuchungs-

und Bekämpfungsverfahren verpflichtet.

2. Der Begriff „Ellenbogendysplasie“ (ED) umfasst unterschiedliche erbliche Erkrankungen des

Ellenbogengelenks.

Den Rassehunde-Zuchtvereinen wird wegen der Komplexität der ellenbogendysplastischen

Erkrankungen empfohlen, neben der Begutachtung der Aufnahmen und der vorgegebenen

Paarungsbeschränkungen zusätzliche wissenschaftlich abgesicherte Verfahren verbindlich

vorzusehen.

3. Die Auswertung erfolgt nach unterschiedlicher Graduierung in ED–frei, ED–I (1), ED–II (2)

und ED–III (3).

4. Zur Begutachtung der Ellenbogendysplasie (Auswertung der Röntgenaufnahmen) sind nur

Mitglieder der „Gesellschaft für Röntgendiagnostik genetisch beeinflusster

Skeletterkrankungen bei Kleintieren e. V.“ (GRSK) zugelassen.

5. Das Verfahren der Bestellung und Abberufung von Gutachtern und Obergutachtern entspricht

dem der Bekämpfung der Hüftgelenksdysplasie (HD) – III Abs. 7 und 9-.

6. Bei der Durchführung des Röntgens gilt III. Abs. 5, 6 und 8 entsprechend.

7. Die Anzahl der einzureichenden Röntgenaufnahmen für die Begutachtung ist zwischen

Gutachter und Rassehunde-Zuchtverein abzustimmen. Standardaufnahmen sind eine Projektion

in Seitenlage (ML) gebeugt und in Brustlage (CrCd) mit dem Gelenk in 15 Grad Pronation.

8. Für die Erstellung eines Obergutachtens sind die Erstaufnahmen sowie je Gelenk drei

Neuaufnahmen beizufügen, und zwar in Seitenlage (ML) gebeugt und gestreckt und in

Brustlage (CrCd) mit dem Gelenk in 15 Grad Pronation. Zusätzlich kann die Einbeziehung

computertomographischer Untersuchungen (CT) erfolgen. Für die Neuaufnahmen gilt III. Abs.

7 entsprechend.

9. Rassehunde-Zuchtvereine sollten dafür Sorge tragen, dass die einzelnen Röntgenbilder nach

Auswertung in das Eigentum des Vereins übergehen und dort archiviert werden und festlegen,

dass die Unterlagen für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden können.

10. Eine Zuchtverwendung von Hunden mit ED-Grad III (3) ist untersagt. Im Zusammenhang mit

einem wissenschaftlich anerkannten Zuchtprogramm, das vom VDH genehmigt wurde, können

Hunde mit ED-Grad II (2) mit ED-freien Hunden verpaart werden.

Es wird empfohlen, Hunde mit ED-Grad I (1) nur mit ED-freien Hunden zu verpaaren.

V. Bekämpfung erblich bedingter Herzerkrankungen

1. Rassehunde-Zuchtvereine, in deren Zuchtbestand erbliche, angeborene oder erworbene

Herzerkrankungen oder auftretende Herzveränderungen vorkommen, die zuchthygienische

Maßnahmen erfordern, sind zur Erstellung eines verbindlichen Untersuchungs- und

Bekämpfungsprogramm verpflichtet.

2. Zu den Herzerkrankungen gehören u. a. Subaortenstenose (SAS), Pulmonalstenose (PS),

Dilatative Kardiomyopathie ( DCM ), Persistierender Ductus botalli (PDA), AV–Klappen

Dysplasie und/oder Mitralklappenprolaps.



Stand: Januar 2011

3. Der vom Hundehalter in Anspruch genommene Tierarzt sollte Mitglied und zugelassener

Untersucher des Collegium Cardiologicums (CC e.V.).“ oder ein vergleichbar qualifizierter

Fachtierarzt sein. Grundlage der Untersuchung ist ein bundesweit einheitlicher

Untersuchungsgang zur Erfassung der Messwerte und krankhaften Veränderungen, welcher

eine standardisierte Untersuchung mit vergleichbaren Ergebnissen gewährleistet.

4. Der Umfang einer Untersuchung auf Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems sollte den

rassespezifischen Besonderheiten angepasst werden. Basis jeder Untersuchung sind

a. die Feststellung der Identität des Hundes,

b. allgemeine Herz-Kreislauf-Untersuchung ( Auskultation, Puls, Schleimhäute ),

c. Herzultraschall unter EKG,

d. Kontrolle mit Dopplerverfahren ( Farbe und Spektral).

Speziellere Untersuchungen sind je nach rassespezifischen Besonderheiten bei den auftretenden

Erkrankungen (EKG, 24-Stunden-EKG, Blutuntersuchung) notwendig.

5. Der Untersucher darf seine Bewertung nur in den vom CC herausgegebenen und direkt bei den

CC–Untersuchern erhältlichen Befundbogen oder vergleichbaren Bögen eintragen. Auf diesem

ist zu bestätigen, dass er die Identität des Hundes geprüft hat. Weiterhin ist zu vermerken, wenn

Untersuchungen auf erbliche Herzerkrankungen vorangegangen sind. Eine Durchschrift des

ausgefüllten Untersuchungsbogens muss vom Tierarzt an die nationale Erfassungsstelle des CC

(soweit der Rassehunde-Zuchtverein die Auswertung über den CC vornehmen lässt) und den

angegebenen Rassehunde-Zuchtverein weitergeleitet werden.

6. Wird bei einem Hund eine zuchtausschließende Herzerkrankung festgestellt, kann der

Hundehalter ein Obergutachten beantragen. Das Ergebnis des Obergutachtens ist verbindlich.

Das Verfahren für die Anrufung und Durchführung des Obergutachtens hat der Rassehunde-

Zuchtverein zu regeln. Es wird empfohlen, als Obergutachter möglichst Angehörige einer

Universitätsklinik oder Hochschule vorzusehen.

7. Von der Zucht auszuschließen sind grundsätzlich Hunde, bei denen eine klinische dilatative

Kardiomyopathie (DKM–klinisch), ein persistierender Ductus arteriosus (PDA), eine

Fallot’sche Tetralogie (FT) oder eine Peritoneo-perikardiale Hernia diaphragmatica oder

familiäre Arrhythmien festgestellt wurden. Wird eine Herzerkrankung festgestellt, die für den

Hund eine deutliche Verminderung der Lebensqualität und/oder Lebenserwartung bedeutet,

auch ohne dass ein Erbgang bewiesen ist, führt dies ebenfalls zum Zuchtausschluss.

Bei erblichen oder gehäuft auftretenden Herzveränderungen führen je nach Schweregrad z.B.

die Aortenstenose (AS), die Pulmonalstenose (PS) oder der Ventrikelseptumdefekt (VSD) zum

Zuchtausschluss.

Wird in einem Zuchtbestand eine Herzerkrankung festgestellt, die auf die Welpen,

nachgewiesen oder berechtigt vermutet, vererbt wird, hat der Rassehunde-Zuchtverein den Grad

der Herzerkrankung festzulegen, mit der ein Hund züchterisch noch unbedenklich eingesetzt

werden darf. Die getroffenen Selektionskriterien müssen den aktuellen wissenschaftlichen

Erkenntnissen entsprechen und ggfs. regelmäßig angepasst werden.

VI. Bekämpfung der Patella-Luxation (PL)

1. Rassehunde-Zuchtvereine, in deren Zuchtbestand „Patella-Luxation“ (PL) vorkommt, die

zuchthyghienische Maßnahmen erfordert, sind zur Erstellung von verbindlichen

Untersuchungs- und Bekämpfungsverfahren verpflichtet.

2. Der Begriff „Patella Luxation“ (PL) umfasst die erbliche Erkrankung des Kniegelenks.

3. Die Auswertung erfolgt nach unterschiedlicher Graduierung in PL-frei, PL-1, PL-2, PL-3

und PL-4.

4. Der vom Züchter/Halter in Anspruch genommene Tierarzt sollte BpT–qualifiziert sein.
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5. Rassehunde-Zuchtvereine haben die nachfolgenden Grundregeln zu beachten:

Der Tierarzt darf seine Bewertung nur in einem beim VDH erhältlichen oder in einem

inhaltsgleichen, vereinseigenen Bewertungsbogen eintragen.

Auf dem Bewertungsbogen ist zu bestätigen, dass

a) er die Identität des Hundes geprüft hat,

b) keine Korrekturoperationen im Bereich der Hintergliedmaßen durchgeführt wurden.

Er hat Gewähr dafür zu tragen, dass ein Durchschlag des Bewertungsbogens der zentralen

Erfassungsstelle des VDH (VDH–Geschäftsstelle) zugeleitet wird.

6. In den Fällen, in denen der Untersucher einen zuchtausschließenden PL–Grad feststellt, ist es

dem Hundeeigentümer erlaubt, einen weiteren qualifizierten Tierarzt zu konsultieren. Stimmt

dessen Untersuchungsergebnis mit dem Erstergebnis überein, so gilt der Befund als gesichert.

Bei nicht übereinstimmenden Befunden kann der Hundehalter ein Obergutachten beantragen.

Verzichtet der Hundehalter auf ein Obergutachten, so sollte das schlechtere

Untersuchungsergebnis gelten.

7. Zu Obergutachtern können nur Angehörige einer veterinärmedizinischen Universitäts- oder

Hochschulklinik benannt werden.

8. Werden Hunde einer empfohlenen Nachuntersuchung unterzogen, so hat das zweite Ergebnis

Geltung, wenn die Befundung von demselben Tierarzt vorgenommen wurde. Wird ein zweiter

Untersucher in Anspruch genommen, gilt Nr. 4 analog.

9. Hunde, die einen PL–Befund von Grad 2 oder schlechter ausweisen, sind von der Zucht

ausgeschlossen.

VII. Bekämpfung der Taubheit

1. Rassehunde-Zuchtvereine, in deren Zuchtbestand Taubheit vorkommt, die zuchthyghienische

Maßnahmen erfordert, sind zur Erstellung von verbindlichen Untersuchungs- und

Bekämpfungsprogrammen verpflichtet.

2. Audiometrische Untersuchungsergebnisse zur Taubheit von Hunden und deren Diagnostik

werden nur von Tierärzten anerkannt, die über entsprechend ausreichende theoretische und

praktische Kenntnisse verfügen.

3. Rassehunde-Zuchtvereine haben die nachfolgenden Grundregeln zu beachten:

Alle Zuchthunde sind vor der ersten Zuchtverwendung bzw. vor der Zuchtzulassung

audiometrisch zu befunden.

Der untersuchende Tierarzt darf seine Bewertung nur in einem beim VDH erhältlichen oder in

einem inhaltsgleichen, vereinseigenen Bewertungsbogen eintragen. Auf dem Bewertungsbogen

ist zu bestätigen, dass er die Identität des Hundes geprüft hat. Zur Vereinheitlichung und

Vergleichbarkeit audiometrischer Untersuchungsergebnisse müssen für die Durchführung der

Untersuchung bestimmte Kriterien Beachtung finden. Diese können bei der VDH–

Geschäftsstelle angefordert werden.

4. Hunde, die nachgewiesen taub sind oder nur einseitig hören oder nicht zweifelsfrei hören, sind

von der Zucht ausgeschlossen.

VIII. Ausnahmegenehmigungen

1. Der VDH-Vorstand kann auf Antrag des zuständigen Rassehunde-Zuchtvereins für

Verpaarungen von Hunden, die gemäß der Ziffern II-VII dieser DFB von der Zucht

ausgeschlossen sind, oder die demnach nur im Zusammenhang mit einem wissenschaftlich

anerkannten Zuchtprogramm, das vom VDH genehmigt wurde, verpaart werden dürfen,

nach Anhörung des VDH-Zuchtausschusses und des Wissenschaftlichen Beirates des

VDH im Einzelfall Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

erteilen. Voraussetzung hierfür ist es, dass derartige Verpaarungen kynologisch und

wissenschaftlich sinnvoll sind.
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Ein solcher Antrag muss entsprechend begründet sein.

2. Die Rassehunde-Zuchtvereine können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen davon

absehen, aufgrund von in der Phase 1 (Erfassung der erforderlichen Daten) gewonnenen

Erkenntnisse Zuchteinschränkungen auszusprechen. Siehe auch Durchführungs-

bestimmung „Phasenprogramm zur Bekämpfung erblicher Krankheiten und Defekte“!


